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(54) Verpackung aus Karton

(57) Verpackung(30) aus Karton od.dgl. mit einer
Bodenwand(3), einer Deckwand(2) und zwei Seiten-
wänden(4,5), die miteinander gelenkig sowie über eine
Längsklebenaht verbunden sind, wobei die Deck-

wand(2) und die Bodenwand(3) an ihren beiden freien
Enden über eine Klebenaht (Flossennaht) unmittelbar
miteinander verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Verpak-
kung aus Karton od.dgl. mit einer Bodenwand, einer
Deckwand und zwei Seitenwänden, die miteinander
gelenkig verbunden sowie über eine Längsklebenaht
verbindbar sind.
[0002] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine derartige in vielen Variationen bekannte Verpak-
kung so auszugestalten, daß sie einfach und kosten-
günstig herzustellen ist.
[0003] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß
dadurch gelöst daß die Deckwand und die Bodenwand
an ihren beiden freien Enden über eine Klebenaht
(Flossennaht) unmittelbar miteinander verbunden sind.
[0004] Die bei derartigen Verpackungen sonst übli-
chen Stirnwände entfallen dabei gänzlich und es wird
eine sehr rationelle Herstellung der Packung erzielt.
[0005] Als besonders vorteilhaft hat es sich dabei
erwiesen, wenn gemäß einer weiteren Ausgestaltung
der Erfindung in der Deckwand eine Entnahmeöffnung
vorgesehen ist, die sich bis in die Flossennaht erstreckt.
[0006] Diese Entnahmeöffnung kann dabei von der
Flossennaht aus geöffnet werden.
[0007] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß sich die Ent-
nahmeöffnung bis in den zur Flossennaht hochgezoge-
nen Abschnitt der Bodenwand erstreckt.
[0008] Dadurch können auch größere Stücke aus
der Packung entnommen werden.
[0009] Eine sehr vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung liegt darin, daß in der Bodenwand eine ein-
drückbare Sollbruchlinie vorgesehen ist, von der aus
Rißlinien zur Flossennaht führen.
[0010] Damit ist das Öffnen der Entnahmeöffnung
ganz wesentlich erleichtert.
[0011] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß sich die
Rißlinien auf der Oberseite der Flossennaht fortsetzen
und in Sollbruchlinien in der Deckwand münden.
[0012] Sehr vorteilhaft ist es auch, wenn gemäß
einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung die beiden
Sollbruchlinien in der Deckwand an einer Biegelinie
enden, die quer über die Deckwand verläuft.
[0013] Damit kann der die Entnahmeöffnung über-
deckende Wandabschnitt (Deckel) gleichzeitig mit dem
Aufreißen hochgebogen werden, was sowohl das Ent-
nehmen des Füllgutes als auch ein Wiederverschließen
erheblich erleichtert.
[0014] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiter-
bildung der Erfindung ist vorgesehen, daß am Über-
gang zwischen den Rißlinien innerhalb der Flossennaht
und den Sollbruchlinien in der Deckwand Rücksprünge
im Verlauf der Rißlinien vorgesehen sind.
[0015] Durch diese Rücksprünge ist es möglich,
den Deckel zum Wiederverschließen einzurasten.
[0016] Eine ebenfalls sehr vorteilhafte Ausgestal-
tung der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß die

Sollbruchlinien in der Deckwand aus zwei Schnittlinien
gebildet sind, die in geringem Abstand voneinander
nahezu parallel zueinander verlaufen und die jeweils
von unterschiedlichen Seiten in die Deckwand einge-
bracht sind und etwa bis zur halben Materialstärke rei-
chen.

[0017] Dadurch kann sich der Deckel beim Wieder-
verschließen auf der Deckwand abstützen.
[0018] In der Zeichnung ist die Erfindung anhand
eines Ausführungsbeispiels veranschaulicht. Dabei zei-
gen:

Fig. 1 einen flachliegenden Kartonzuschnitt zum
Herstellen einer Packung,

Fig.2 eine aus dem Zuschnitt nach Fig. 1 aufge-
richtete und verschlossene Packung und

Fig.3 die in Fig.2 dargestellte Packung mit aufge-
trenntem Deckel.

[0019] Mit 1 ist in Fig. 1 ein Kartonzuschnitt
bezeichnet, der eine Deckwand 2, eine Bodenwand 3
sowie an diesen angelenkte Seitenwände 4 und 5 auf-
weist. An der einen Seitenwand 5 ist ein Verbindungs-
streifen 6 angelenkt, der mit der Bodenwand 3 zu einer
Längsnaht verbindbar ist. An den beiden freien Kanten
von Deckwand 2 und Bodenwand 3 sind Randstreifen 7,
8, 9 und 10 angelenkt, die beim Aufrichten des
Zuschnittes 1 zu einer Packung und Verschließen die-
ser Packung als Flossennähte verbunden werden. In
der Deckwand 2 ist eine Biegelinie 11 vorgesehen, die
sich quer über die Wandfläche erstreckt und mit
Abstand von den Seitenwänden 4,5 endet. Von den
Enden dieser Biegelinie 11 gehen jeweils zwei Schnittli-
nien 12,13 bzw. 14,15 paarweise aus, wobei die zusam-
mengehörenden Schnittlinien 12,13 bzw. 14,15 parallel
zueinander und in geringem Abstand voneinander ver-
laufen und jeweils eine Sollbruchlinie bilden. Im Bereich
der Anlenklinie 16 des Randstreifens 7 endet die
äußere Schnittlinie 13 bzw. 15 und ist gegen die innere
Schnittlinie 12 bzw. 14 gerichtet. An die innere Schnittli-
nie 12,14 schließt eine Rißlinie 17 bzw. 18 an, die unter
Bildung eines Absatzes 19 bzw. 20 (Rücksprung) nach
außen verläuft und sich über den gesamten Randstrei-
fen 7 erstreckt. Zwischen diesen beiden Rißlinien 17
und 18 ist der Randstreifen 7 nach außen bogenförmig
ausgebildet. Entsprechend bogenförmig ist auch der
Randstreifen 8 ausgebildet, der an der Bodenwand
angelenkt ist. Zur Begrenzung dieses bogenförmigen
Abschnittes sind auch im Randstreifen 8 Rißlinien 21
und 22 angeordnet, die von der äußeren Kante des
Randstreifens bis zur Anlenklinie 23 verlaufen. Hieran
schließt sich eine Sollbruchlinie 24 an, die bogenförmig
innerhalb der Bodenwand 3 verläuft und durch eine Per-
foration gebildet ist.
[0020] Zum Aufrichten der in den Figuren 2 und 3
dargestellten Packung 30 wird der Verbindungsstreifen
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6 mit der Bodenwand 3 durch Kleben oder Siegeln ver-
bunden. Sodann werden die im Bereich der Randstrei-
fen 9 und 10 liegenden Ecken der Seitenwände nach
innen eingefaltet und die beiden Randstreifen miteinan-
der durch Kleben oder Siegeln verbunden.

[0021] Nach dem Befüllen der Packung 30 werden
auch die anderen Ecken der beiden Seitenwände ein-
gefaltet und die beiden Randstreifen 7 und 8 miteinan-
der verbunden.
[0022] Zum Öffnen der Packung wird die Sollbruch-
linie 24 eingedrückt und dann der gebogene Abschnitt
der beiden Randstreifen 7 und 8 erfaßt und nach oben
gezogen, wodurch die Rißlinien 21, 22 und 17, 18 und
anschließend die durch die Schnittlinien 12,13;14,15
gebildeten Sollbruchlinien geöffnet werden. Über die
Biegelinie 11 wird die damit gebildete Deckel 31 ange-
hoben, so daß Teilstücke des Füllgutes entnommen
werden können.
[0023] Zum Wiederverschließen der Packung 30
wird der Deckel 31 heruntergedrückt, wobei die Absätze
19,20 einrasten und den Deckel an der Packung festhal-
ten.

Patentansprüche

1. Verpackung(30) aus Karton od.dgl. mit einer
Bodenwand(3), einer Deckwand(2) und zwei Sei-
tenwänden(4,5), die miteinander gelenkig sowie
über eine Längsklebenaht verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet, daß die Deckwand(2)
und die Bodenwand(3) an ihren beiden freien
Enden über eine Klebenaht (Flossennaht) unmittel-
bar miteinander verbunden sind.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß in der Deckwand(2) eine Entnahme-
öffnung vorgesehen ist, die sich bis in die
Flossennaht erstreckt.

3. Verpackung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sich die Entnahmeöffnung bis in den
zur Flossennaht hochgezogenen Abschnitt der
Bodenwand(3) erstreckt.

4. Verpackung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in der
Bodenwand(3) eine eindrückbare Sollbruchli-
nie(24) vorgesehen ist, von der aus Rißli-
nien(21,22) zur Flossennaht führen.

5. Verpackung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sich die Rißlinien( 17,18) auf der
Oberseite der Flossennaht fortsetzen und in Soll-
bruchlinien(12, 13,14,15) in der Deckwand(2) mün-
den.

6. Verpackung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die beiden Sollbruchli-

nien(12,13,14,15) in der Deckwand(2) an einer
Biegelinie(11) enden, die quer über die Deck-
wand(2) verläuft.

7. Verpackung nach Anspruch 4, 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, daß am Übergang zwischen den
Rißlinien(17,18) innerhalb der Flossennaht und den
Sollbruchlinien(12,13,14,15) in der Deckwand(2)
Rücksprünge (Absätze 19,20) im Verlauf der Rißli-
nien vorgesehen sind.

8. Verpackung nach einem der Ansprüche 5, 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, daß die Sollbruchlinien
in der Deckwand aus zwei Schnittlinien(12,13 bzw.
14,15) gebildet sind, die in geringem Abstand von-
einander nahezu parallel zueinander verlaufen und
die jeweils von unterschiedlichen Seiten in die
Deckwand eingebracht sind und etwa bis zur hal-
ben Materialstärke reichen.
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